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Programm fiir die historische Gesellschaft des Thurgaus'

Die Thatigkeit der historischen Gesellschaft des Thur-
gaus richtet sich einstheils auf Sammlung des histori-
schen Materials, anderntheils auf chronologisch-
pragmatische Darstellung der Landes- und Volksge-
schichte. Bei der einen und andern Thatigkeit aber
gilt ihr der gegenwadrtige Zustand des Landes und
Volkes als der Punkt, von welchem aus sie auf die
Vergangenheit zurlickgeht, um zu erkennen, was
ehemals gewesen ist und wie aus dem, was friher
bestand, das geworden ist, was jetzt in Wirklichkeit
besteht. Die Geschichtforschung steht daher mit der
Statistik in Verbindung und macht es zur Bedingung
einer allseitigen und griindlichen Geschichtforschung,
dass sie bei Sammlung und Sichtung des ihr néthigen
Materials historisch-statistisch zu Werke gehe.

Der Plan, welcher der Statistik der einzelnen
Kantone von Gerold Meyer zu Grunde gelegt ist,
setzt voraus die Kenntniss der Literatur des Kan-
tons, besonders auch der Spezialkarten desselben;
dann fordert er eine Ubersicht der Geschichte
des Kantons und eine Verzeichnung der Alterthi-
mer und der Denkmadler aus neuerer Zeit. Es ist
diess derselbe Apparat, den wie die Statistiker, so
auch der Historiker entweder als bereits vorhanden
voraussetzen, oder, wenn er nicht vorhanden, sich
anschaffen muss.

Die Statistik selbst theilt sich gewohnlich in vier
Felder; das Land, das Volk, der Staat, die Kirche.

Das erste Feld, das Land, nimmt mehr den Na-
turhistoriker in Anspruch als den Geschichtforscher.
Denn die naturliche Beschaffenheit, die geologischen
Eigenthimlichkeiten, Klima, Fruchtbarkeit und nattr-
liche Erzeugnisse sind Zustande, welche vorgeschicht-
lichen Ursprung nehmen. Wiefern jedoch in der ge-
schichtlichen Zeit mit oder ohne menschliches Zuthun
Veranderungen vorgegangen sind, z. B. Gewasser ein
anderes Bett gewonnen, Seen ihren Hohestand ge-
steigert oder vermindert haben, Bergstlrze eingetre-
ten sind u.s.w. hat der Historiker davon Notiz zu neh-
men und den Ursachen und Folgen nachzuforschen.
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Auf dem zweiten statistischen Felde, auf wel-
chem das Volk Hauptgegenstand ist, kdnnen Statis-
tiker und Historiker einander nicht entbehren. Will
der Statistiker den Stand und Gang der Bevoélkerung,
die korperlichen, geistigen und sittlichen Zustande
und EigenthUmlichkeiten des Volkes und seine Le-
bensweise darstellen, so ist er gendthigt, Uberall Ver-
gleichungen mit ehemaligen Zustanden anzustellen,
also bei dem Historiker sich zu erkundigen. Umge-
kehrt kann der Historiker einzelne Notizen aus der
Vergangenheit nicht werthen und verwenden, so
lange ihm unbekannt ist, auf welchen Ort, auf wel-
che Volksklasse, auf welches Gewerbe u.s.w. sie Be-
zug haben. Die Geschichte eines Landes und Volkes
setzt die Bekanntschaft voraus mit der Spezialge-
schichte jeder Ortschaft, jedes Gewerbes, jeder ein-
flussreichen Familie, jeder gesellschaftlichen Verbin-
dung, jeder Gemeinde. Wo der Statistiker beschreibt
was ist, soll der Historiker daneben stellen was friher
gewesen ist und auch sagen kénnen, warum es nicht
mehr wie damals ist, sondern anders.

Noch mehr ist diess der Fall mit dem dritten und
vierten Felde der Statistik, Staat und Kirche. Bis
lange galt die Staats- und Kirchengeschichte aus-
schliesslich als Geschichte und man wollte sogar dem
Thurgau das Recht streitig machen, eine Geschichte
zu haben, weil er wenigstens bis zu Anfang dieses
Jahrhunderts kein selbstandiges Staats- und Kirchen-
wesen hatte. Seit jedoch die sogenannte Kultur- und
Volksgeschichte zu ihrem Rechte gelangt ist, hat man
auch einsehen gelernt, dass die Volksgeschichte um
so interessanter ist, je mehr sie von den Staatsinteres-
sen abgelost oder mit denselben im Kampfe ist. Das
dieses mit der Geschichte des Thurgaus wirklich der
Fall sei, mochte sich unschwer beweisen lassen; und
diesen Beweis zu flhren dirfte eine der Aufgaben
der historischen Gesellschaft sein. Sie sollte nach-

1 StATG 8950, Archiv des Historischen Verein des Kantons
Thurgau, 0.2/0.



weisen, dass bei dem ganzlichen Mangel staatlicher
FUrsorge zur Zeit des landvogtlichen Regiments, ge-
wisser Massen im Gegensatze gegen den Staat, ein
reges Gemeinde- und Volksleben bestand und im
Schul- und Kirchenwesen Institutionen geschaffen
worden sind, welche die Vergleichung mit den Ein-
richtungen der sogenannten freien Kantone nicht
scheuen durften.

Uber den frihern Jahrhunderten soll das gegen-
wartige nicht vergessen werden, die staatliche und
kirchliche und soziale Entwickelung seit 1798. Wir
sind Uber manche Vorgange der Revolutionsperiode
noch sehr im Dunkeln. Sogar die Protokolle der inte-
rimistischen Behodrden scheinen verloren gegangen
zu sein. Man hat die Korrespondenzen einflussreicher
Manner zu sammeln versdumt. Sogar Zeitungen, ge-
druckte Flugschriften, die auf allgemeine Verbreitung
berechnet waren, sind kaum mehr aufzufinden. Da-
mit den historischen Verein nicht der Vorwurf treffe,
dass er Uber dem Fernsten das Nachste vergessen
habe, darf er die Periode der kantonalen Selbstandig-
keit nicht als Nebensache behandeln.

Diese Ubersicht tiber das der Geschichte und der
Statistik gemeinsame Gebiet fuhrt hinsichtlich der
Bethatigung unsers Vereins zu einigen Antragen.

Erstens. Der historische Verein mache es sich zur
Aufgabe, das ganze der Statistik und Geschichte ge-
meinsame Gebiet, im Ganzen und in seinen beson-
dern Abtheilungen, so im Auge zu behalten, dass
uberall an die Momente der Gegenwart das Histori-
sche angeknupft, somit jeder hervorragende Punkt
der jetzigen Zustande durch Vergleichung mit der
Vergangenheit beleuchtet werde.

Zweitens. Der historische Verein mache es sich
zur Aufgabe, die thurgauische Literatur zu sammeln
und zu verzeichnen, sowohl was in derselben speziell
die Geschichte des Landes und seiner Einrichtungen
berihrt als auch die sammtlichen Arbeiten thurgaui-
scher oder im Thurgau niedergelassener Literaten

und Schriftsteller. Ein Anfang zu dem Verzeichnisse
ist in der Statistik des Thurgaus gemacht. Seither hat
das Verzeichniss manchen Zuwachs erhalten, aber
immer noch sind Licken zu ergdnzen.

Drittens. Der historische Verein mache es sich
zur Aufgabe, Bekanntschaft mit den 6ffentlichen Ar-
chiven sich zu verschaffen, auf Registrirung dersel-
ben, soweit sie noch nicht geordnet sind, und auf
Erganzung derselben aus fremden und auswartigen
Archiven hinzuwirken, besonders aber die geeigne-
ten Mittel zu ergreifen, um die Gemeinden zu Samm-
lung und Registrirung alterer und neuerer Dokumente
zu veranlassen und die in Privathanden befindlichen
historischen Dokumente vor Zerstreuung und Unter-
gang zu sichern.

Viertens. Der historische Verein mache es sich
zur Aufgabe, auch kunstgeschichtliche Gegenstande,
Gemalde, Zeichnungen, Schnitzwerke, gemalte Glas-
scheiben, Wappen, Siegel, Stempel, Miinzen u. s. w.
zu sammeln, unbewegliche und feste Gegenstdande
von historischem Werthe wenigstens beschreiben
und zeichnen zu lassen und fir sichere Aufbewah-
rung solcher Antiquitdaten und Zeichnungen einen
Aufbewahrungsort auszumitteln.

Funftens. Der historische Verein mache es sich
zur Aufgabe, Nachgrabungen zu veranstalten, um
die Spuren von Pfahlbauten am Seeufer, die Spuren
alter Verschanzungen z.B. im Schwaderloh und auf
andern Hohen und bei Lengwylen, die sogenannten
Keltengraber im Gyrsberger Walde und angeblich
auch bei Homburg und anderswo, die Spuren rémi-
scher Strassen, die Ruinen romischer Bauwerke bei
Pfyn, Burg, Eschenz, Oberkirch, Boltshausen, Mau-
ren, Bommershausli u.s.w. aufzudecken.

Sechstens. Der historische Verein mache es sich
zur Aufgabe, ein vollstandiges Verzeichnis aller mit-
telalterlichen Burgen und Burgruinen und eine ge-
naue Beschreibung ihrer Lage und der noch vorhan-
denen Reste zu veranstalten, auch den Umfang der
dazu gehorigen Gerichtsherrlichkeit zu ermitteln und
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die Geschichte des darauf hausenden Edelgeschlech-
tes zu erstellen.

Siebentens. Der historische Verein mache es sich
zur Aufgabe, ein Verzeichnis der Kirchen, Kapellen,
Kloster in der Weise zusammenzustellen, dass dabei
die Mutterkirchen von den Tochterkirchen unter-
schieden, die urspringlichen Stifter, Kollatoren, Dezi-
matoren, sowie die Kirchenpatrone u.s.w. angege-
ben und die Schicksale der Kirche, des Kirchspiels
u.s.w. und was darauf Bezug hat, sowie die an den
Kirchen angestellt gewesenen Geistlichen beigemerkt
werden.

Achtens. Der historische Verein mache es sich
zur Aufgabe, die sammtlichen Gerichts- und Dorf-
offnungen und Einungen und andere auf das mittel-
alterliche Gerichtswesen beziglichen Dokumente zu
sammeln oder in Abschriften zusammenzustellen und
besonders auch die Verhaltnisse des ehemaligen Land-
gerichtes zur Rechtsverwaltung ins Klare zu setzen.

Neuntens. Der historische Verein mache es sich
zur Aufgabe, die Flurnamen, d. h. die Benennung der
Dorfplétze, der Zelgen, der einzelnen Acker und Wie-
sen, der Hugel, Schluchten, Walder, Quellen und
Brunnen in allen einzelnen Gemeinden zu erheben
und dadurch die Uberbleibsel der Sprache friherer
Bewohner und die Anzeichen ehemaliger Gerichts-
statten, Opferstatten oder verschwundener Wohn-
statten zu vergleichender Untersuchung dem For-
scher zuganglich zu machen.

Zehntens. Der historische Verein mache es sich
zur Aufgabe, die im Volke noch vorfindlichen Volks-
lieder, Kinderlieder, Sagen sowohl allgemeinen Inhal-
tes als besonders auch diejenigen, welche sich auf
einzelne Lokalitaten, Burgen, Waldungen u.s.w. be-
ziehen, aufzusptren und wortlich, wie sie aus der
Uberlieferung herstammen, so unbedeutend und
lappisch sie auch scheinen mégen, zu sammeln, in
ahnlicher Weise wie diess durch Professor Rocholz im
Aargau mit so ruhmlichem Fleisse und Erfolge ge-
schehen ist.
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Elftens. Der historische Verein mache es sich zur
Aufgabe, das schweizerische Idiotikon durch reichli-
che Beitrage von veralteten Wortern, die in der thur-
gauischen Volkssprache noch vorkommen, zu ergan-
zen, oder auch ein besonderes thurgauisches Idioti-
kon zusammenzustellen, in dahnlicher Weise wie Dr.
Titus Tobler den appenzellischen Sprachschatz bear-
beitet hat.

Zwolftens. Der historische Verein mache es sich
zur Aufgabe, die thurgauische Vereinsstatistik vom
historischen Standpunkte aus zu bearbeiten und
zwar besonders mit Hinsicht auf Schul-, Kirchen- und
Armenstiftungen, wiefern sie ihren Ursprung einzel-
nen Vereinen verdanken und als Werke der Wohltha-
tigkeit und des Gemeinsinnes zu betrachten sind.

Dreizehntens. Der historische Verein mache es
sich zur Aufgabe, Biographien verdienstvoller Thur-
gauer zu bearbeiten und zu veréffentlichen, sowoh!
derjenigen, die in friiherer Zeit in und ausserhalb des
Thurgaus gelebt und gewirkt, als solcher, die in jiings-
ten Zeiten in irgend einer Weise zum Wohle und zur
Ehre des Landes thatig gewesen sind, endlich auch
derjenigen, die urspringlich fremd im Thurgau sich
niedergelassen haben. Fir Sammlung von Materia-
lien dazu werde besondere Sorgfalt verwendet.

Vierzehntes. Der historische Verein mache es
sich zur Aufgabe, die von der gemeinnutzigen Gesell-
schaft in den letzten Jahren mit langen Unterbre-
chungen fortgesetzten Neujahrsblatter, im Einver-
standnisse mit derselben, alljahrlich erscheinen zu
lassen und nach allgemeiner Berathung des densel-
ben zu gebenden Inhaltes und zu befolgenden Plans
eine Redaktionskommission mit Bearbeitung und He-
rausgabe der Neujahrsblatter zu beauftragen.

Funfzehntens. Ebenfalls im Einverstandnisse mit
der gemeinnltzigen Gesellschaft mache es sich die
historische Gesellschaft zur Aufgabe, die Resultate
ihrer Arbeiten in einer Zeitschrift niederzulegen, wel-
che einestheils die Protokolle der gemeinnitzigen
Gesellschaft, anderntheils historische Mittheilungen



enthalte und in zwanglosen Heften erscheine unter
dem Titel: «Thurgauische Blatter der gemeinnttzigen
Gesellschaft und des historischen Vereins».

Indem vorstehende Antrdge vorzugsweise die
Thatigkeit aller einzelnen Mitglieder zu gemeinsamen
Zwecken in Bewegung zu setzen beabsichtigen,
moge noch auf einige besondere Parthien der Lan-
desgeschichte hingewiesen werden, welche der tie-
feren Untersuchung bedirfen und im Sinn kritischer
Geschichtforschung bearbeitet zu werden verdienen.
In der Form von Fragen werden sie am passendsten
bezeichnet.

1. Hatten die Tiguriner im Osten oder im Westen
der Schweiz ihre Wohnsitze?

2. Welche Grenze schied im Thurgau die Helvetier
und die Rhatier? Liegt etwa in den Ortsnamen
Marstetten, Leutmarken und Marwyl eine An-
deutung auf ehemalige Landesmarchen?

3. Bei welcher Veranlassung wurde die Grafschaft
Kyburg von der Landgrafschaft Thurgau abge-
trennt?

4. Welche Berechtigungen standen dem Zahringi-
schen Hause im Thurgau zu?

5. Welche mittelalterlichen Adelsgeschlechter des
Thurgaus gehdrten dem Freiherrenstande an,
welche dem Dienstadel?

6. Welchen Einfluss tbte die Stadt Konstanz und
das Hochstift auf die Schicksale des Thurgaus in
birgerlicher und kirchlicher [...] Hinsicht aus, und
war die durch die eidgendssische Eroberung des
Thurgaus bewirkte Scheidung von Konstanz fur
den Thurgau von wesentlichem Nachtheile?

7. Zu welcher Zeit und unter welchen Umstanden
verschwanden die Reste bauerlicher Freiheit in
der Klasse allgemeiner unterthaniger Leibeigen-
schaft?

8. In welchem Verhéltnisse stand urspringlich die
Landvogtei zur Landgrafschaft und zum Landge-
richte?

9. Wodurch unterschied sich das freie Thurlinden-
gericht von den andern Hof- und Vogtgerichten
oder niedern Gerichtsbarkeiten des Thurgaus?

10. Inwiefern konnte der ehemalige Gerichtsherren-
tag als korporative Reprasentation des thurgaui-
schen Adels und Volkes betrachtet werden?

Diese zehn Themate fir Spezialuntersuchungen
Uber thurgauische Geschichte kénnten der Zahl nach
so zu sagen ins Unendliche vermehrt werden. Sie mo-
gen aber genligen, um augenfallig zu zeigen, dass
der historische Verein zur Ubung seiner Thatigkeit ei-
nen lange Jahre ausreichenden Stoff hat. Moge aber
jedes Mitglied sich nur in seinem Bereiche mitthatig
erweisen, so wird jedes Jahr den Verein um einige
Schritt vorwarts bringen.

Dass vorstehendes Programm vom Vereine an-
genommen worden sei, bezeugen:

Frauenfeld, den 27. Februar 1860

Im Namen desselben,

Der Prasident:
Pupikofer, Dekan.

Der Aktuar:
Sulzberger, Pfarrer.

267



	Programm für die historische Gesellschaft des Thurgaus

